e ABruBWe |led MMM

1 von 9

Textgegeniiberstellung

Geltende Fassung
§ 4. (6) Als schwerer Verstofl gemél Abs. 3 gelten
1. Ubertretungen folgender Bestimmungen der

Strafenverkehrsordnung 1960 — StVO 1960, BGBI. Nr. 159:

a) § 4 Abs. 1 lit. a (Fahrerflucht),

b) § 7 Abs. 5 (Fahren gegen die zuldssige Fahrtrichtung),

¢) § 16 Abs. 1 (Uberholen unter gefihrlichen Umstinden),

d) § 16 Abs. 2 lit. a (Nichtbefolgen von gemdB § 52 lit. a Z 4a und Z 4¢
kundgemachten Uberholverboten),

e) § 19 Abs. 7 (Vorrangverletzung),

f) §§ 37 Abs. 3, 38 Abs. 2a, 38 Abs. 5 (Uberfahren von ,,Halt“-Zeichen
bei geregelten Kreuzungen),

g) § 46 Abs. 4 lit. a und b (Fahren auf der falschen Richtungsfahrbahn
auf Autobahnen);

(7) bis (9)...

§ 5. (1) Ein Antrag auf Erteilung einer Lenkberechtigung darf unbeschadet
des Abs. la nur gestellt werden, wenn der Antragsteller

1. seinen Wohnsitz im Sinne des ) Art. 12 der Richtlinie iber den
Fiihrerschein ABI. Nr. 403/2006 in Osterreich hat (Abs. 2),

1. seinen Wohnsitz im Sinne des _Art. 12 der Richtlinie tiiber den
Fiihrerschein ABIL. Nr. 403/2006 in Osterreich hat (Abs. 2),

3. noch keine Lenkberechtigung fiir die angestrebte Klasse besitzt.

Der Bewerber um eine Lenkberechtigung hat den Antrag auf Erteilung einer
Lenkberechtigung und Ausdehnung einer Lenkberechtigung auf andere Klassen
bei der von ihm besuchten Fahrschule seiner Wahl mit Sitz im Bundesgebiet
einzubringen. Die Fahrschule hat den Antrag unverziiglich, spitestens am
nichsten Arbeitstag im Fiihrerscheinregister zu erfassen. Mit Erfassen des
Antrages im Fiihrerscheinregister durch die Fahrschule gilt der Antrag als
eingelangt. Uber diesen Antrag hat die Behdrde zu entscheiden, in deren Sprengel
die vom Antragsteller besuchte Fahrschule ihren Sitz hat. In den Fillen, in denen
fiir die Erteilung einer Lenkberechtigung eine Ausbildung in der Fahrschule nicht

Vorgeschlagene Fassung

§ 4. (6) Als schwerer VerstoBl gemiall Abs. 3 gelten

1. Ubertretungen folgender Bestimmungen der
StraBenverkehrsordnung 1960 — StVO 1960, BGBI. Nr. 159:
a) § 4 Abs. 1 lit. a (Fahrerflucht),
b) § 7 Abs. 5 (Fahren gegen die zuldssige Fahrtrichtung),
¢) § 16 Abs. 1 (Uberholen unter gefihrlichen Umstéinden),
d) § 16 Abs. 2 lit. a (Nichtbefolgen von gemdB § 52 lit. a Z 4a und Z 4¢

kundgemachten Uberholverboten),

e) § 19 Abs. 7 (Vorrangverletzung),
f) §§ 37 Abs. 3, 38 Abs. 2a, 38 Abs. 5 (Uberfahren von ,Halt“-Zeichen),

g) § 46 Abs. 4 lit. a und b (Fahren auf der falschen Richtungsfahrbahn
auf Autobahnen);

(7) bis (9)...

§ 5. (1) Ein Antrag auf Erteilung einer Lenkberechtigung darf unbeschadet
des Abs. la nur gestellt werden, wenn der Antragsteller

1. seinen Wohnsitz im Sinne des Art. 12 der Richtlinie 2006/126/EG tiber
den Fithrerschein ABL Nr. 403/2006 vom 20.12.2006, S. 18 in Osterreich
hat (Abs. 2),

1. seinen Wohnsitz im Sinne des Art. 12 der Richtlinie iiber den
Fiihrerschein ABI. Nr. 403/2006 in Osterreich hat (Abs. 2),

3. noch keine Lenkberechtigung fiir die angestrebte Klasse besitzt.

Der Bewerber um eine Lenkberechtigung hat den Antrag auf Erteilung einer
Lenkberechtigung und Ausdehnung einer Lenkberechtigung auf andere Klassen
bei der von ihm besuchten Fahrschule seiner Wahl mit Sitz im Bundesgebiet
einzubringen. Die Fahrschule hat den Antrag unverziiglich, spitestens am
nichsten Arbeitstag im Fiihrerscheinregister zu erfassen. Mit Erfassen des
Antrages im Fiihrerscheinregister durch die Fahrschule gilt der Antrag als
eingelangt. Uber diesen Antrag hat die Behdrde zu entscheiden, in deren Sprengel
die vom Antragsteller besuchte Fahrschule ihren Sitz hat. In den Fillen, in denen
fiir die Erteilung einer Lenkberechtigung eine Ausbildung in der Fahrschule nicht
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Geltende Fassung
zwingend vorgeschrieben ist oder bei Antridgen auf Eintragung des Zahlencodes
111 hat der Antragsteller den Antrag bei einer Fiihrerscheinbehorde seiner Wahl
einzubringen

(1a) bis (7)...
§ 7. (1) bis (6)...
(7) Wurde ein VerstoB3 gegen Auflagen gemall Abs. 3 Z 12 begangen, so hat

die Behorde, in deren Sprengel die Ubertretung begangen wurde, die
Wohnsitzbehdrde unverziiglich von diesem Umstand zu verstindigen.

§ 7. (8) Die Verkehrszuverldssigkeit ist von der das Verfahren fiihrenden
Behorde zu Dbeurteilen. Zu diesem Zweck hat — auBler bei der
Lenkberechtigungsklasse AM — diese Behorde in den Fallen der Erteilung oder
Ausdehnung der Lenkberechtigung bei der Wohnsitzbehorde anzufragen, ob und
gegebenenfalls welche Delikte fiir diesen Antragsteller vorliegen.

§ 11. (1) bis (5)...

(6) Wurde einer der beiden Priifungsteile nicht bestanden, so darf dieser
nicht vor Ablauf von zwei Wochen wiederholt werden. Die theoretische Priifung
ist jedenfalls neuerlich abzulegen, wenn die praktische Priifung nicht innerhalb
von 18 Monaten nach Bestehen der theoretischen Priifung bestanden wurde.

(6a) bis (7)....
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Vorgeschlagene Fassung
zwingend vorgeschrieben ist oder bei Antrigen auf Eintragung des Zahlencodes
111 hat der Antragsteller den Antrag bei einer Fiihrerscheinbehorde seiner Wahl
einzubringen

(1a) bis (7)...
§ 7. (1) bis (6)...

(7) Steht eine Person in Verdacht, eine der in Abs. 3 Z 1 bis 13 genannten
Ubertretungen oder VerstoBe begangen zu haben, so hat die Behorde, in deren
Sprengel die Ubertretung oder der VerstoB begangen wurde, die
Wohnsitzbehorde unverziiglich von diesem Umstand zu verstindigen. Die
Wohnsitzbehdrde hat eine Eintragung im Fithrerscheinregister vorzunehmen. Bei
den in Abs. 3 Z 6 lit. b, 7, 9 (im Hinblick auf § 83 StGB) und 13 genannten
bestimmten Tatsachen hat die Verstandigung fiir jede einzelne angezeigte Tat zu
erfolgen.

§ 7. (8) Die Verkehrszuverldssigkeit ist von der das Verfahren fiihrenden
Behorde zu beurteilen.

§ 11. (1) bis (5)...

(6) Wurde einer der beiden Priifungsteile nicht bestanden, so darf dieser
nicht vor Ablauf von zwei Wochen wiederholt werden. Die theoretische Priifung
ist jedenfalls neuerlich abzulegen, wenn die praktische Priifung nicht innerhalb
von 18 Monaten nach Bestehen der theoretischen Priifung bestanden wurde.
Kandidaten, die im Rahmen der theoretischen Fahrpriifung unerlaubte
elektronische oder andere Hilfsmittel verwenden und deren theoretische
Fahrpriifung aus diesem Grund abgebrochen und/oder negativ bewertet wurde,
diirfen diese Priifung nicht vor Ablauf von neun Monaten wiederholen.

(6a) bis (7)...
Fahrpriifungsverwaltung
§ 11a. (1) Die Organisation und Abwicklung der theoretischen Fahrpriifung,
das Erstellen von Priiflisten sowie die Uberpriifung des Vorliegens der
Voraussetzungen bei den Kandidaten ist mittels automationsunterstiitzter

Datenverarbeitung in Form einer Datenbank durchzufiihren. Der Bundesminister
fiir Verkehr, Innovation und Technologie hat diese Datenbank bei einem von ihm
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Geltende Fassung
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Vorgeschlagene Fassung
bestellten Auftragsverarbeiter zu fiihren, der die in Abs. 2 genannten Daten fiir
die in § 16b Abs. 2 und 3 genannten Behorden gemidfl Art. 28 DSGVO
verarbeitet. Das Bundesministerium fiir Verkehr, Innovation und Technologie ist
aufgrund des Art. 10 Abs. 1 Z 9 B-VG Verantwortlicher im Sinne des Art. 4 Z 7
DSGVO und hat das Verfahrensverzeichnis geméll Art. 30 DSGVO zu fiihren.
Die in § 16b Abs. 2 und 3 genannten Behdrden werden in mittelbarer
Bundesverwaltung eigenverantwortlich titig und sind fiir die vom
Fiihrerscheinregister an diese Datenbank iibermittelten Daten im Sinne des Art. 4
Z 7 DSGVO verantwortlich. Die Fahrschulen verarbeiten die in Abs. 3 genannten
Daten als Auftragsverarbeiter fiir die in § 16b Abs. 2 und 3 genannten Behorden
gemil Art. 28 DSGVO.
(2) Der vom Bundesminister fiir Verkehr, Innovation und Technologie
bestellte Auftragsverarbeiter hat folgende Daten zu verarbeiten:
1. § 16a Abs. 1 Z 1 lit. a, b, ¢ (soweit es das Geburtsdatum der Kandidaten
betrifft) und g,
2. § 16a Abs. 1 Z 2 lit. j soweit es die theoretische Fahrpriifung betriftt,
3.§ 16a Abs. 1 Z3 lit. bund e,
4. folgende Daten im Zusammenhang mit der Absolvierung der
theoretischen Fahrpriifung:
a) Datum der Priifung,
b) Fahrschule, bei der die theoretische Priifung abgelegt wurde,
¢) Sprache in der die Priifung abgelegt wurde,
d) Priifungsfragennummer und die dazugehdrige(n) Antwort(en)

(3) Die Fahrschulen haben folgende Daten zu verarbeiten:
1. § 16a Abs. 1 Z 1 lit. a bis i, und 1,

2.§ 16a Abs. 1 Z2lit. ¢, d, h, j und k,

3.§ 16a Abs. 1 Z 3 lit. b und e,

4.§ 16b Abs. 3 Z 5 und 6,

5. Kennnummer der Aufsichtsperson,

6. folgende Daten im Zusammenhang mit der Absolvierung der
theoretischen Fahrpriifung:

a) Datum der Priifung,
b) Sprache in der die Priifung abgelegt wurde,
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Geltende Fassung

§ 14. (1) bis (4)...

(7) Eine Person, die im Besitz mehrerer in einem EWR-Staat ausgestellter
Fiihrerscheine ist, hat alle bis auf den zuletzt ausgestellten Fiihrerschein bei der
Behorde abzuliefern. Die abgelieferten Fiihrerscheine sind der jeweiligen
Ausstellungsbehorde zuriickzustellen.

(8)...
§ 16b. (1) bis (5)...

(6) Fiir die Richtigkeit der Eintragung der in § 16a genannten Daten ist die
jeweils zur Eintragung gemall Abs. 1 bis 5 verpflichtete Stelle verantwortlich. Die
Berechtigung zur Einsichtnahme in das Fiihrerscheinregister und die
Berechtigung zur  Vornahme von  Eintragungen hat seitens der
Bundesrechenzentrum GmbH so zu erfolgen, dass eine Nachvollziehbarkeit der
Zugriffe auf die Daten des Fiihrerscheinregisters gewéhrleistet ist. Eine Suche
von Daten einzelner Antragsteller durch die in Abs. 1 und 4 genannten beteiligten
Stellen darf nur mit engen Suchkriterien erfolgen und nur entweder

1. zumindest iiber die Eingabe des Vor- und Zunamens sowie des
Geburtsdatums oder

2. die Antragsnummer

4 von 9

Vorgeschlagene Fassung
c) Identifikationsnummer des Kandidaten,
d) Identifikationsnummer der Klasse,
e) Identifikationsnummer der Priifungsfragen,
f) Version der Priifungsfragen,
g) Priifungsfragennummer und die dazugehdrige(n) Antwort(en),
h) erreichte Punkteanzahl,
i) Dauer der Priifung,
j) fir die Nachvollziehbarkeit des Priifungsablaufs notwendigen
Verbindungsdaten.

(4) Die gemdBl Abs. 3 Z 1 von den Fahrschulen gespeicherten Daten sind
zwei Wochen nach Abhaltung der theoretischen Fahrpriifung von dem in Abs. 1
zweiter Satz genannten Auftragsverarbeiter automatisiert zu anonymisieren. Die
gemal Abs. 2 (soweit es die Daten gemif} § 16a Abs. 1 Z 1 lit. a, b, ¢ betrifft) von
dem vom bmvit bestellten Auftragsverarbeiter gespeicherten Daten sind drei
Jahre nach Abhaltung der theoretischen Fahrpriifung zu anonymisieren.

§ 14. (1) bis (4)...

(7) Eine Person, die im Besitz mehrerer in einem EWR-Staat ausgestellter
Fiihrerscheine ist, hat alle bis auf den zuletzt ausgestellten Fiihrerschein bei der
Behorde unverziiglich abzuliefern. Die abgelieferten Fiihrerscheine sind der
jeweiligen Ausstellungsbehorde zuriickzustellen.

®)...
§ 16b. (1) bis (5)...

(6) Fiir die Richtigkeit der Eintragung der in § 16a genannten Daten ist die
jeweils zur Eintragung gemil3 Abs. 1 bis 5 verpflichtete Stelle verantwortlich. Die
Berechtigung zur FEinsichtnahme in das Fiihrerscheinregister und die
Berechtigung zur Vornahme von  Eintragungen hat seitens der
Bundesrechenzentrum GmbH so zu erfolgen, dass eine Nachvollziehbarkeit der
Zugriffe auf die Daten des Fiihrerscheinregisters gewéhrleistet ist. Eine Suche
von Daten einzelner Antragsteller durch die in Abs. 1, la und 4 genannten
beteiligten Stellen darf nur mit engen Suchkriterien erfolgen und nur entweder

1. zumindest iiber die Eingabe des Vor- und Zunamens sowie des
Geburtsdatums oder

2. die Antragsnummer
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Geltende Fassung
moglich sein. Die in Abs. 1 und 4 genannten beteiligten Stellen diirfen die ihnen
zugénglichen oder von ihnen verarbeiteten personenbezogenen Daten der
Fiihrerscheinbesitzer nur fiir die Erfiillung der ihnen im Rahmen dieses
Bundesgesetzes libertragenen Aufgaben verarbeiten.

(7) bis (8)...
§ 18a. (1) bis (4)...

(5) Beim Erwerb der Klasse Al gelten die Bestimmungen iiber den
Probefiihrerschein (§ 4) jedenfalls bis zum 21. Lebensjahr. Die Probezeit gilt im
Rahmen des Stufenzuganges nur beim jeweils ersten Erwerb einer der Klassen
Al oder A2.

(6) bis (7)...

§ 30. (1)...

(2) Einem Besitzer einer ausldndischen EWR- oder Nicht-EWR-
Lenkberechtigung, der einen Wohnsitz (§ 5 Abs. 1 Z 1) in Osterreich hat, hat die
Behorde die Lenkberechtigung unter Anwendung der §§ 24 bis 29 zu entzichen.
Der eingezogene Fiihrerschein ist der Ausstellungsbehdrde zusammen mit einer
Sachverhaltsdarstellung zu tibermitteln. Nach Ablauf der Entziehungsdauer hat
der Betroffene gegebenenfalls im Fall einer EWR-Lenkberechtigung einen
Antrag auf Erteilung einer Osterreichischen Lenkberechtigung zu stellen. Im Fall
einer Nicht-EWR-Lenkberechtigung ist auf Antrag eine Osterreichische
Lenkberechtigung gemidfB § 23 zu erteilen; wenn die Entziehungsdauer lédnger als
18 Monate war, ist in beiden Féllen eine Osterreichische Lenkberechtigung nach
Ablegung einer praktischen Fahrpriifung zu erteilen. Die Behorde hat auch die
Entziehung der Lenkberechtigung eines anderen EWR- oder eines Nicht-EWR-
Staates anzuordnen, wenn eine Person mit Wohnsitz in Osterreich eine solche
Lenkberechtigung zu einem Zeitpunkt erlangt hat, zu dem in Osterreich bereits
die Lenkberechtigung wegen mangelnder Verkehrszuverldssigkeit entzogen war.
In diesem Fall ist die Lenkberechtigung bis zu jenem Zeitpunkt zu entziehen, zu
dem die bereits angeordnete Entziehungsdauer endet. Eine Entziehung der
Lenkberechtigung eines anderen EWR-Staates oder eines Nicht-EWR-Staates ist
auszusprechen, wenn eine Person eine Lenkberechtigung in diesem Staat zu
einem Zeitpunkt erworben hat, zu dem die Person ihren Wohnsitz (§ 5 Abs. 1
Z 1) in Osterreich und nicht im Ausstellungsstaat des Fiihrerscheines hatte.

5von9

Vorgeschlagene Fassung
moglich sein. Die in Abs. 1, la und 4 genannten beteiligten Stellen diirfen die
ihnen zugénglichen oder von ihnen verarbeiteten personenbezogenen Daten der
Fiihrerscheinbesitzer nur flir die Erfillung der ihnen im Rahmen dieses
Bundesgesetzes tibertragenen Aufgaben verarbeiten.

(7) bis (8)...
§ 18a. (1) bis (4)...

(5) Beim Erwerb der Klasse Al gelten die Bestimmungen iiber den
Probefiihrerschein (§ 4) jedenfalls bis zum vollendeten 21.Lebensjahr. Die
Probezeit gilt im Rahmen des Stufenzuganges nur beim jeweils ersten Erwerb
einer der Klassen Al oder A2.

(6) bis (7)...

§30.(1)...

(2) Einem Besitzer einer ausldndischen EWR- oder Nicht-EWR-
Lenkberechtigung, der einen Wohnsitz (§ 5 Abs. 1 Z 1) in Osterreich hat, hat die
Behorde die Lenkberechtigung unter Anwendung der §§ 24 bis 29 zu entzichen.
Der Ausstellungsbehorde ist eine Sachverhaltsdarstellung zu iibermitteln. Nach
Ablauf der Entziehungsdauer hat der Betroffene gegebenenfalls im Fall einer
EWR-Lenkberechtigung einen Antrag auf Erteilung einer Osterreichischen
Lenkberechtigung zu stellen. Im Fall einer Nicht-EWR-Lenkberechtigung ist auf
Antrag eine Osterreichische Lenkberechtigung geméll § 23 zu erteilen; wenn die
Entziehungsdauer linger als 18 Monate war, ist in beiden Fillen eine
osterreichische Lenkberechtigung nach Ablegung einer praktischen Fahrpriifung
zu erteilen. Nach Ausstellung des oOsterreichischen Fiihrerscheines ist der
auslandische EWR- oder Nicht-EWR-Fiihrerschein an die Ausstellungsbehorde
zu iibermitteln. Die Behorde hat auch die Entziehung der Lenkberechtigung eines
anderen EWR- oder eines Nicht-EWR-Staates anzuordnen, wenn eine Person mit
Wohnsitz in Osterreich eine solche Lenkberechtigung zu einem Zeitpunkt erlangt
hat, zu dem in Osterreich bereits die Lenkberechtigung wegen mangelnder
Verkehrszuverldssigkeit entzogen war. In diesem Fall ist die Lenkberechtigung
bis zu jenem Zeitpunkt zu entziehen, zu dem die bereits angeordnete
Entziehungsdauer endet. Eine Entziehung der Lenkberechtigung eines anderen
EWR-Staates oder eines Nicht-EWR-Staates ist auszusprechen, wenn eine Person
eine Lenkberechtigung in diesem Staat zu einem Zeitpunkt erworben hat, zu dem
die Person ihren Wohnsitz (§ 5 Abs.1 Z 1) in Osterreich und nicht im

Bun|piseqnuefelixe | - unmiusLBISIUIIA - dO "IAXX JIN/66

6 UOAG



e ABruBWe |led MMM

Geltende Fassung

§ 30a. (1)...
(2) Folgende Delikte sind gemil} Abs. 1 vorzumerken:

1

. Ubertretungen des § 14 Abs. 8;
2.
4,

Ubertretungen des § 20 Abs. 4;

Ubertretungen des § 9 Abs. 2 oder § 38 Abs. 4 dritter Satz StVO, wenn
FuBBgénger, die Schutzwege vorschriftsmédlig beniitzen, geféhrdet
werden;

. Ubertretungen des § 18 Abs. 1 StVO, sofern die Ubertretung mit

technischen Messgerdten festgestellt wurde und der zeitliche
Sicherheitsabstand 0,2 Sekunden oder mehr aber weniger als
0,4 Sekunden betragen hat;

. Ubertretungen des §19 Abs.7 iV.m. Abs.4 StVO, wenn der

Vorrangverletzung die Nichtbeachtung eines Vorschriftszeichens gem.
§ 52 lit. ¢ Z 24 StVO zu Grunde liegt und dadurch die Lenker anderer
Fahrzeuge zu unvermitteltem Bremsen oder zum Ablenken ihrer
Fahrzeuge gendtigt werden;

. Ubertretungen des § 38 Abs.5 StVO, wenn dadurch Lenker von

Fahrzeugen, fiir die gem. § 38 Abs. 4 StVO auf Grund griinen Lichts
freie Fahrt* gilt, zu unvermitteltem Bremsen oder zum Ablenken ihrer
Fahrzeuge gendtigt werden;

. Ubertretungen des §46 Abs.4 lit.d StVO unter Verwendung

mehrspuriger Kraftfahrzeuge, wenn damit eine Behinderung von
Einsatzfahrzeugen, Fahrzeugen des StraBendienstes, der StraBenaufsicht
oder des Pannendienstes verbunden ist;

. Ubertretungen des § 52 lit. a Z 7e StVO in Tunnelanlagen;
. Ubertretungen der Verordnung der Bundesministerin fiir Verkehr,

Innovation und Technologie iber  Beschrinkungen fiir
Beforderungseinheiten mit gefihrlichen Giitern beim Befahren von
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Ausstellungsstaat des Fiihrerscheines hatte.
§ 30a. (1)...
(2) Folgende Delikte sind gemi3 Abs. 1 vorzumerken:

1.
2.
4.

8a.

Ubertretungen des § 14 Abs. §8;
Ubertretungen des § 20 Abs. 4;

Ubertretungen des § 9 Abs. 2 oder § 38 Abs. 4 dritter Satz StVO, wenn
FuBBgénger, die Schutzwege vorschriftsmédfig beniitzen, geféhrdet
werden;

. Ubertretungen des § 18 Abs. 1 StVO, sofern die Ubertretung mit

technischen Messgerdten festgestellt wurde wund der zeitliche
Sicherheitsabstand 0,2 Sekunden oder mehr aber weniger als
0,4 Sekunden betragen hat;

. Ubertretungen des § 19 Abs.7 i.V.m. Abs.4 StVO, wenn der

Vorrangverletzung die Nichtbeachtung eines Vorschriftszeichens gem.
§ 52 lit. ¢ Z 24 StVO zu Grunde liegt und dadurch die Lenker anderer
Fahrzeuge zu unvermitteltem Bremsen oder zum Ablenken ihrer
Fahrzeuge gendtigt werden;

. Ubertretungen des § 38 Abs.5 StVO, wenn dadurch Lenker von

Fahrzeugen, fiir die gem. § 38 Abs. 4 StVO auf Grund griinen Lichts
nfreie Fahrt* gilt, zu unvermitteltem Bremsen oder zum Ablenken ihrer
Fahrzeuge gendtigt werden;

. Ubertretungen des §46 Abs.4 lit.d StVO unter Verwendung

mehrspuriger Kraftfahrzeuge, wenn damit eine Behinderung von
Einsatzfahrzeugen, Fahrzeugen des StraBlendienstes, der StraBenaufsicht
oder des Pannendienstes verbunden ist;

Ubertretungen des § 46 Abs. 6 letzter Halbsatz StVO 1960 unter
Verwendung von mehrspurigen Kraftfahrzeugen; wenn jedoch damit
eine  Behinderung von  FEinsatzfahrzeugen, Fahrzeugen des
Stra3endienstes, der Stralenaufsicht oder des Pannendienstes verbunden
ist, dann auch unter Verwendung von einspurigen Kraftfahrzeugen;

. Ubertretungen des § 52 lit. a Z 7e StVO in Tunnelanlagen;
. Ubertretungen der Verordnung der Bundesministerin fiir Verkehr,

Innovation und Technologie iber  Beschrinkungen fiir
Beforderungseinheiten mit gefdhrlichen Giitern beim Befahren von

6 UOAQ

Bun|piseqnuefelixe | - unmiusLBISIUIIA - dO "IAXX JIN/66



e ABruBWe |led MMM

Geltende Fassung
Autobahntunneln, BGBI. II Nr. 395/2001;
11. Ubertretungen des § 96 Abs. 1 Z 5 und 6 und des § 99 Abs. 1 Z 1 bis 5
der Eisenbahnkreuzungsverordnung 2012, BGBI. II Nr. 216/2012;

12. Ubertretungen des § 102 Abs. 1 KFG 1967 oder des § 13 Abs.2 Z3
Gefahrgutbeforderungsgesetz, BGBI. I Nr. 145/1998 idF BGBI. I
Nr. 63/2007, wenn ein Fahrzeug gelenkt oder ein Anhinger gezogen
wird, dessen technischer Zustand oder dessen nicht entsprechend
gesicherte Beladung eine Gefahrdung der Verkehrssicherheit darstellt,
sofern die technischen Mingel oder die nicht entsprechend gesicherte
Beladung dem Lenker vor Fahrtantritt auffallen hatten miissen;

13. Ubertretungen des § 106 Abs. 5 Z 1 und 2, § 106 Abs. 5 dritter Satz und
§ 106 Abs. 6 letzter Satz KFG 1967.

(3) bis (5)...

§ 33. (1) Dem Besitzer eines nationalen Fiihrerscheines ist auf Antrag von
der gemiBl § 5 Abs.2 zustindigen Behorde ein internationaler Fiihrerschein
gemiB Art. 41 Abs. 1 lit. ¢ des Wiener Ubereinkommens, Art. 24 des Genfer
Abkommens oder Art. 7 des Pariser Ubereinkommens iiber den Verkehr von
Kraftfahrzeugen =~ BGBI.  Nr. 304/1930, mit dem  entsprechenden
Berechtigungsumfang auszustellen. Uber seine Ausstellung sind entsprechende
Aufzeichnungen zu fithren. Die Giiltigkeit des internationalen Fiihrerscheines
erlischt ein Jahr nach dem Tag der Ausstellung.

(2) bis (3)...
§ 34b. (1)...
(2) Zum Fahrpriifer weiterer Klassen darf nur bestellt werden, wer

1. entweder
a) mindestens drei Jahre lang als Fahrpriifer fiir die Klasse B titig war
oder
b) eine mindestens flinfjahrige Fahrpraxis mit Fahrzeugen der
entsprechenden Klasse nachweisen kann, oder
c) iiber einen Nachweis einer Fahrpraxis von héherem Niveau, als fiir
den Erwerb einer Lenkberechtigung dieser Klasse erforderlich ist,
verfiigt,
2. die Lenkberechtigung fiir die betreffende Klasse besitzt; flir den Erwerb
der Priifberechtigung fiir die Klasse F ist auch eine Lenkberechtigung fiir
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Vorgeschlagene Fassung
Autobahntunneln, BGBI. II Nr. 395/2001;

11. Ubertretungen des § 96 Abs. 1 Z 5 und 6 und des § 99 Abs. 1 Z 1 bis 5
der Eisenbahnkreuzungsverordnung 2012, BGBI. II Nr. 216/2012;

12. Ubertretungen des § 102 Abs. 1 KFG 1967 oder des § 13 Abs.2 Z3
Gefahrgutbeforderungsgesetz, BGBIL. 1 Nr. 145/1998 idF BGBI. 1
Nr. 63/2007, wenn ein Fahrzeug gelenkt oder ein Anhinger gezogen
wird, dessen technischer Zustand oder dessen nicht entsprechend
gesicherte Beladung eine Gefdhrdung der Verkehrssicherheit darstellt,
sofern die technischen Méngel oder die nicht entsprechend gesicherte
Beladung dem Lenker vor Fahrtantritt auffallen hatten miissen;

13. Ubertretungen des § 106 Abs. 5 Z 1 und 2, § 106 Abs. 5 dritter Satz und
§ 106 Abs. 6 letzter Satz KFG 1967.

(3) bis (5)...

§ 33. (1) Dem Besitzer eines nationalen Fiihrerscheines ist auf Antrag von
der gemiB § 5 Abs.2 zustindigen Behorde ein internationaler Fiihrerschein
gemiB Art. 41 Abs. 2 lit. a sublit. ii des Wiener Ubereinkommens, Art. 24 des
Genfer Abkommens oder Art. 7 des Pariser Ubereinkommens iiber den Verkehr
von Kraftfahrzeugen BGBI.  Nr.304/1930, mit dem entsprechenden
Berechtigungsumfang auszustellen. Uber seine Ausstellung sind entsprechende
Aufzeichnungen zu fiihren. Die Giiltigkeit des internationalen Fiihrerscheines
erlischt ein Jahr nach dem Tag der Ausstellung.

(2) bis (3)...
§ 34b. (1)...
(2) Zum Fahrpriifer weiterer Klassen darf nur bestellt werden, wer

1. entweder
a) mindestens drei Jahre lang als Fahrpriifer fiir die Klasse B titig war
oder
b) eine mindestens flinfjdhrige Fahrpraxis mit Fahrzeugen der
entsprechenden Klasse nachweisen kann, oder
c) iiber einen Nachweis einer Fahrpraxis von héherem Niveau, als fiir
den Erwerb einer Lenkberechtigung dieser Klasse erforderlich ist,
verfiigt,
2. die Lenkberechtigung fiir die betreffende Klasse besitzt; fiir den Erwerb
der Priifberechtigung fiir die Klasse F ist auch eine Lenkberechtigung fiir
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Geltende Fassung
die Klassen B und BE ausreichend,
3.die  entsprechende  Priiferausbildung  absolviert —und  eine
Befahigungspriifung als Fahrpriiffer fiir die entsprechende Klasse
erfolgreich abgelegt hat und
4. innerhalb der letzten drei Jahre vor der Bestellung keinen Entzug der
Lenkberechtigung wegen eines der in § 7 Abs. 3 genannten Delikte hatte.

(3) bis (8)...

§38. (1) Die Organe des offentlichen Sicherheitsdienstes und der
Stralenaufsicht sind berechtigt, Personen am Lenken oder an der Inbetriebnahme
eines Fahrzeuges zu hindern, wenn diese hiedurch eine Ubertretung begehen oder
begehen wiirden:

l.des §1 Abs.3 (Lenken ohne giiltige Lenkberechtigung fiir die
betreffende Klasse),

2.des §23 Abs.5 letzter Satz (Lenken eines Motorfahrrades oder
vierridrigen Leichtkraftfahrzeuges ohne Wohnsitz in Osterreich ohne
entsprechende Berechtigung),

3.des §1 Abs.5 (Lenken eines dort genannten Kraftfahrzeuges vor
Vollendung des dort genannten Mindestalters),

4.des §14 Abs.1 Z1, wenn der Besitz der vorgeschriebenen
Lenkberechtigung nicht glaubhaft gemacht werden kann oder wenn die
Lenkberechtigung geméal §§ 24 bis 26 entzogen oder der Fiihrerschein
gemiB § 39 vorldufig abgenommen wurde,

5. des § 30 Abs. 1 (Lenken von Kraftfahrzeugen durch einen Besitzer einer
ausldandischen Lenkberechtigung trotz verhdngtem Lenkverbot).

Q)...

§ 43. (1) bis (26)...
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Vorgeschlagene Fassung
die Klasse B ausreichend,

3.die  entsprechende  Priiferausbildung  absolviert —und  eine
Befahigungspriifung als Fahrpriifer fiir die entsprechende Klasse
erfolgreich abgelegt hat und

4. innerhalb der letzten drei Jahre vor der Bestellung keinen Entzug der
Lenkberechtigung wegen eines der in § 7 Abs. 3 genannten Delikte hatte.

(3) bis (8)...

§38. (1) Die Organe des offentlichen Sicherheitsdienstes und der
StraBenaufsicht sind berechtigt, Personen am Lenken oder an der Inbetriebnahme
eines Fahrzeuges zu hindern, wenn diese hiedurch eine Ubertretung begehen oder
begehen wiirden:

l.des §1 Abs.3 (Lenken ohne giiltige Lenkberechtigung fiir die
betreffende Klasse),

2.des §23 Abs.5 letzter Satz (Lenken eines Motorfahrrades oder
vierridrigen Leichtkraftfahrzeuges ohne Wohnsitz in Osterreich ohne
entsprechende Berechtigung),

3.des §1 Abs.5 (Lenken eines dort genannten Kraftfahrzeuges vor
Vollendung des dort genannten Mindestalters),

4.des §14 Abs.1 Z1, wenn der Besitz der vorgeschriebenen
Lenkberechtigung nicht glaubhaft gemacht werden kann oder wenn die
Lenkberechtigung gemal §§ 24 bis 26 entzogen oder der Fiihrerschein
gemil § 39 vorldufig abgenommen wurde,

5. des § 30 Abs. 1 (Lenken von Kraftfahrzeugen durch einen Besitzer einer
ausliandischen Lenkberechtigung trotz verhdngtem Lenkverbot),

6. des § 102 Abs. 3 KFG 1967 (Nichtbeachtung von Auflagen beim Lenken
von Kraftfahrzeugen), wenn durch die Nichtbeachtung von Auflagen die
Verkehrssicherheit gefahrdet wird.

2)...

§ 43. (1) bis (26)...

(27) § 4 Abs. 6, § 5 Abs. 1, § 7 Abs. 7 und 8, § 11a samt Uberschrift, § 14
Abs.7, § 16b Abs. 6, § 18a Abs. 5, § 30 Abs. 2, § 33 Abs. 1 und § 34b Abs. 2 in
der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. I Nr. xx/2018 treten am Tag nach der

Kundmachung in Kraft. § 11 Abs. 6, § 30a Abs. 2 und § 38 Abs. 1 in der Fassung
des Bundesgesetzes BGBI. I Nr. xx/2018 treten am 1. Janner 2019 in Kraft.

6UOAQ

Bun|piseqnuefelixe | - unmiusLBISIUIIA - dO "IAXX JIN/66



9 von 9

99/ME XXVI. GP - Ministerialentwurf - Textgegentberstellung

www.parlament.gv.at

9von9



	Textgegenüberstellung



